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Für Unternehmer 

Umsatzsteuerliche Organschaft: Festsetzungen 
sollten offengehalten werden! 

1 Der Bundesfinanzhof hat dem Europäische n Gerichtshof vor einiger Ze it u. a. die 

Frage vorgelegt, wer bei einer umsatzsteuerlichen Organschaft die Umsatzsteuer 
schuldet. Ist es - wie es das deutsche Umsatzsteuergesetz [UStG) vorsieht - der Or
ganträger oder vielmehr der Organkreis [also die Mehrwertsteuergruppe)? Inzwi

schen liegen die Schlussanträge der Generalanwältin vor. Sollte der Europäische 

Gerichtshof der darin ausgeführten Sichtweise folgen, könnte dies immense Auswir
kungen für den deutschen Fiskus haben. 1 

Hintergrund 

Nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 UStG w ird die ge

werbliche oder berufliche Tät igkeit nicht 
selbstständig ausgeübt, wenn eine 

juristische Perso n nach dem Gesamtbild 

der tatsächlichen Verhältnisse fina nzi
ell, wirtschaftlich und organisatorisch 
in das Unternehmen des Organträg ers 
eingegliedert ist (Organschaft]. Di e 

Wirkungen der Organscha ft si nd auf In

nenleistungen zwischen den im Inland 

gelegenen Unternehmensteilen be

schränkt . Diese Unternehmenste ile si nd 

als ein Unternehmen zu behandeln . 

Die umsatzsteuerrechtliche Organ

schaft führt also zu einer Zusammen
fassung mehrerer Unternehmen zu ei
nem Steuerpflichtigen . Demzufolge 

werden Leistungsbeziehungen zwi
schen diesen Unternehmen ni cht mehr 

besteuert. 

Der Organträger ist Steuerschuldner 
auch für die Umsätze, die andere ein

gegli ederte Organgese llschaften ge

genübe r Dritten ausführen . 

Schlussanträge 

Die Generalanwältin Laila Medina hält 

die deutsche Regelung im Grundsatz für 
nicht EU-rechtskonform. Ihrer Ansicht 

nach ist die EU - Rege lung dahin auszule

gen, dass sie der Regelung eines Mit

gliedstaats entgegensteht, die nur das 

die Gruppe beherrschende Mitglied [Or
ganträger) unter Ausschluss der übri

gen Mitglieder der Gruppe als Vertreter 

Daten für den Monat 
Juni2022 

~ STEUERTERMINE 
Fälligkeit: 
• USt, LSt = 10.6.2022 
• ESt, KSt = 10.6.2022 

Überweisungen [Zahlungsschonfrist) : 
• USt, LSt = 13.6.2022 
• ESt, KSt = 13.6.2022 

Scheckzahlungen: 
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen! 

~ BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG 

Fälligkeit Beiträge 6/2022 = 28.6 .2022 

~ VERBRAUCHERPREISINDEX 
[Veränderung gegenüber Vorjahr) 

3/21 8/21 11/21 3/22 
+ 2.0 % + 3,4 % + 6,0 % + 7,6 % 

der Mehrwertsteuergruppe und als 

Steuerpflichtigen dieser Gruppe be

stimmt. 

Beachten Sie [ Im Gegensatz zum 

deutsc hen Rec ht hält die Generalan

wältin auch steuerpflichtige Umsätze 
zwischen den Gruppenmitgliedern für 
möglich. Di es hat der Europäische Ge

richtshof aber bisher anders gesehen . 



Handlungsempfehlungen 

Wi e bereits erw ähnt, hand elt es sich 

vore rst „nur" um Schlussanträge. Ab

zuwa r te n bleiben also di e Entscheidun 

gen des Europäischen Geri chtshofs 

und die Folgeentscheidun gen des Bun 

desfin anzhofs. 

Sofern hi er der Sichtwe ise der Gene

ralanwä lt in gefolgt w ird, ist nicht mehr 
der Organträger Steuerschuldner fü r 

di e Umsätze der Org ansc haft. Inso

fe rn dürften di e gegen den Organt rä

ge r erlasse nen Umsatzsteuer- Be
scheide rechtswidrig se in . Daher steht 

im Raum, dass die an da s Finan za mt 

abgefüh rte Um sa tzste uer zurü ckve r-

Für Arbeitgeber 
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langt we rd en kann, we nn di es ve rfah

rensrechtli ch noch m ögli ch ist. Es ist 

jedoch ebenfalls vorstellbar, dass let zt 
li ch „kreative Lösung en" gefund en 

we rd en, um einen fiskalischen Total
ausfall zu vermeid en. 

Beachten Sie I Gr undsä tzli ch (unter 
Ausblendung des Einze lfa lls] ist zu 

empfe hlen, etwai ge Umsatzsteuer
Festsetzungen vorerst offenzuhalten. 

Quelle I Schlussanträge der Generalanwäl
tin laila Medina vom 13.1.2022, Rs. C-141/20 ; 
BFH , Beschluss vom 11.12.2019, Az. XI R 16/18, 
EuGH, Rs. C-141/20; Schlussanträge der Ge
neralanwältin Laila Medina vom 27 1.2022, Rs. 
C-269/20; BFH, Beschluss vom 7.5.2020 , Az. V 
R 40/19, EuGH, Rs. C-269/20 

Firmenwagen: Wechsel der Bewertungsmethode 
auch rückwir kend möglich 

1 Ka nn der Arbeit nehmer einen Firmenwagen dau erhaf t für Fahrten zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte nutze n, ist die 0,03 %-Rege lu ng auc h für 
Ka lenderm onate anzuwe nd en, in denen das Fa hrzeug ni cht für derart ige Fa hrten 

genutzt wurde. Di es ist ge rade in Homeoffice-Zeiten al les andere als optim al. 
Doch jetzt gibt es ei ne erfreuli che Ke hrtwe nd e des Bun desf in anzmini steriu ms. 
Da nach ka nn der Arbeitge ber rückwirkend eine Einzelbewertung vo rn ehmen. 1 

Wird der geldwerte Vorteil nac h der 
1 %-Regelung erm ittelt, müssen Arbeit 

nehmer zusätzlich monatlich 0,03 % des 
Listenpreises fü r jeden Entfernung sk i

lometer versteue rn , we nn der Dienstwa
gen auch für Fahrten zwischen Woh
nung und erster Tätigkeitsstätte über

lasse n w ird. Wird der Pkw aber monat
lich an weniger als 15 Tagen fü r diese 

Fahrten gen utzt, können sie die Einze l 

bewer tung wä hlen. Sie müssen dann pro 
Fahrt nur 0,002 % des Listenpreises pro 
Entfernungskilometer versteuern. 

Beachten Sie I Hat der Arbeitgeber 
m it Wirkung für die Zukunft kein Nut
zungsverbot ausgesprochen , dan n ist 
der pauschale Nutzungswert auch an

zusetze n, we nn aufg rund arbeitsve r 

t rag licher Vere inbarun g ode r anderer 

Umständ e Fah r ten zur ersten Täti g

keitsstä tte nicht arbeitstäglich anfallen 
(z. B. aufg rund Teilze itvere inbaru ng , 

Hom eo ff ice, Di enst re isen, Kurza rbeit, 

Ausland sa ufenthalt]. 

Es bleibt zwar dabei, dass die Method e 
während des Ka lend erj ahres nicht ge

wec hse lt we rd en darf. Neu ist aller 

din gs fo lg ender Passus im Schrei ben 

des Bundesfin anzmi niste riu ms: .. Eine 

rückwirkend e Änd eru ng des Lohn steu
era bzugs (Wec hse l vo n der 0,03 %- Re

gelun g zur Einze lbewe rtung oder um 

gekehrt für das gesamte Kalenderjahr) 
ist im laufend en Ka lend erjahr und vor 
Übermittlung oder Ausschreibung der 
Lohnsteuerbescheinigung j edoch 

grun dsä tzl ich im Rah m en des § 41 c 
Ei nkommenste uergesetz m ög lich. " 

Beachten Sie I Diese neue Sichtwe ise 

gi lt nun auch für einen Wechse l vo n der 

pausc halen Nutzu ngswertmethod e zur 
Fahrtenbuchmethode oder umg ekehrt 

für das gesamte Ka lend erj ahr. 

PRAXISTIPP I Es ble ibt selbstver
ständlich dabe i, dass Arbeitnehmer bei 
ih rer Einkommensteuerveran lag ung 
nicht an ei ne im l ohnsteuerabzugsver
fah ren angewa ndte 0,03 %-Regelung 
gebunden sind. Sie können fü r das ge
samte Jahr zu r Einze lbewertung wech
seln . Auch ein Wechse l zur Fahrten
buch methode ist zuläss ig, sofern ein 
ordnungsgemäßes Fahrtenbuch ganz
jährig gefüh rt wurde. 

Quelle I BM F-Schreiben vom 3.3.2022, Az. IV 
C 5 - S 2334/21/10004 001, unter INVvVv_.ivyvy.de, 
Abruf-N r. 228043 

Im Mai 2022 

Für alle Steuerpflichtigen 

Steuerermäßigung für 
Handwerkerleistungen: 
Berechnungen eines 
Statikers sind 
nicht begünstigt 

1 Für die Leistung eines Statikers (im 

Streitfa ll : statisc he Berechnung) kann 

ein e Steuere rmäßigung nach Ansic ht 

des Bund esfin anzhofs auch dan n nicht 

gewäh r t werd en, we nn diese für di e 

Durchfüh rung einer begünstigten 
Handwerkerleistung erforderli ch wa r. 1 

Hintergrund: Für di e Ina nsp ru chnahme 

von Handwerkerleistungen erh alten 

Steuerpfli chti ge eine Steuerermäßigung 
in Höhe von 20 % der Aufwendungen 
(nur Lohnkosten), höchste ns jedoch 

1.200 EUR im Jahr. 

■ Sachverhalt 

Ein Handwerksbetrieb wurde mit dem 
Austausch schadhafte r Dachstützen 
beauftragt. Nach Einschätzung des 
Handwerksbetriebs war für die fachge
rechte Ausfü hrun g dieser Arbeiten zu
nächst eine stat ische Berechn ung er
forderlich, die sodann auch von einem 
Statiker durchgefüh rt wurde. Neben 
der - unstreit igen - Steuerermäßig ung 
für die Handwerke rleistung [Dachstüt
zenaustausch) bea ntragten die Steuer
pfl ichtigen diese auch für die Leistung 
des Stat ikers. Doch dies lehnte der 
Bundesfinanzhof ab und hob die an
derslautende Entsche idu ng des Finanz
gerichts Baden-Wü rttemberg auf. 

Die Steuerermäßigung kann nicht ge

wä hrt werden, da ein Statiker grund
sätzlich nicht handwerklich tät ig ist. Er 

erbringt ausschließlich Leistung en im 

Be reich der Plan ung und rec hneri sc hen 
Überp rüfung von Bauwerken. 

Di e Steuerermäßigung kann [so der 

Bu ndesf inanzhof] auch nicht auf die er
forderliche statische Berechnung fü r 

die Du rchführung der Handwerkerleis

tung en gestützt werden. Denn die Leis

tun gen des Handwerkers und diejenig e 
des Statikers sind für die Gewährung der 

Steuerermäßigung getrennt zu betrach
ten. Allein die sachliche Verza hnung bei

der Gewerke führt nicht zu einer Um 
qualifi zierun g der stati schen Berech

nung in eine Handwerksleistung . 

Quelle I BFH-Urteil vom 4.11 .2021, Az. VI R 
29/19, unter www.iww.de, Abruf- Nr. 227809; 
BFH-PM Nr 6/2i;~;;:;JJ2022 



Für alle Steuerpflichtigen 

Keine Spekulationssteuer: 
Gewinn aus dem Verkauf 
eines selbst bewohnten 
Gartenhauses 

1 Wird ein Gebäude inn erha lb der 

1 □ -jährigen Spekulationsfrist mit Ge

winn verkauft, unterliegt es nicht der 

Einkommensteuer, wenn es zuvor zu 
eigenen Wohnzwecken genutzt wurde . 
Nach einer Entscheidung des Bundesfi 

nanzhofs gilt diese gesetzliche Privile

gierung auch für ein Grundstück mit 
einem (voll erschlossenen) Garten
haus, das baurechtswidrig dauerhaft 

bewohnt wurde. 1 

■ Sachverhalt 

Im Streitfall veräußerte der Steuer
pflichtige innerhalb der Zehnjahres
frist Grundstücke, die in einem Klein
gartengelände lagen und auf denen 
sich ein von ihm se lbst bewohntes Gar
tenhaus befand. Die Errichtung des 
Gartenhauses war dem früheren Ei
gentümer nur unter der Auflage ge
nehmigt worden, dass das Gebäude 
nicht zum dauernden Aufenthalt von 
Personen genutzt werden darf. 

Das Finanzamt unterwarf den Veräuße
rungsgewinn - ebenso wie das Finanz
gericht München - der Einkommen
steuer. Der Bundesfinanzhof sah das 
aber nun anders. 

Eine „Nutzung zu eigenen Wohnzwe
cken" setzt u. a. voraus, dass eine Im

mobilie tatsächlich zum Bewohnen dau

erhaft geeignet ist, was vor allem die 
Beschaffenheit des Gebäudes betrifft. 

Dabei kann auch eine baurechtswidrige 
Nutzung begünstigt sein. 

Beachten Sie I Bei seiner Entschei 

dung hat sich der Bundesfinanzhof maß

gebend von Sinn und Zweck der Privile
gierung leiten lassen: Die Norm dient 

der Verhinderung der ungerechtfertig

ten Besteuerung eines Veräußerungs
gewinns bei einer Wohnsitzaufgabe, 
also beispielsweise wegen eines Ar
beitsplatzwechsels. Und dieser Geset

zeszweck ist bei bau rechtswidriger Nut
zung von Wohneigentum ebenso erfüllt 

wie bei einer mit dem Baurecht überein

stimmenden Nutzung. 

Quelle I BFH-Urteil vom 26.10.2021, Az. IX R 
5/21, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 228131 ; 
BFH-PM Nr. io/22 ~cm 173.2022 
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Für Arbeitgeber 

Beitragsfreie Entgeltumwandlungen in 
der Sozialversicherung deutlich erschwert 

1 Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung haben neue Anforderungen an 

das Zusätzlichkeitserfordernis für beitragsfreie Arbe itgeberleistungen festgelegt. 

Da sie sich dabei an dem Steuerrecht orientiert haben, ist die Sichtweise nun restrik

tiver als bisher. Die geänderte Auffassung gilt [auch in Bestandsfällen] spätestens für 

Entgeltabrechnungszeiträume ab dem 1.1.2022. 1 

Hintergrund: Nach § 1 der Sozialversi

cherungsentgeltverordnung [SvEV) zäh

len bestimmte Einnahmen, Beiträge und 

Zuwendungen nicht zum Arbeitsentgelt, 
wenn sie zusätzlich zu den Löhnen oder 

Gehältern gewährt werden. Für die 
Steuerfreiheit oder Pauschalbesteue
rung bestimmter Zuwendungen sieht 
bereits das Steuerrecht das Zusätzlich

keitserfordern is vor [z . B. für Kindergar
tenzuschüsse). 

Bislang wurde angenommen, dass im 

Sozialversicherungsrecht eine Entgelt
umwandlung dann zur Beitragsfreiheit 
der daraus resultierenden Arbe itge
berleistung führt, wenn der Verzicht 
ernsthaft gewollt und nicht nur vorü

bergehend sowie auf künftig fällig wer

dende Arbeitsentgeltbestandtei le ge

richtet und arbeitsrechtlich zulässig ist. 

Beachten Sie I Im Steuerrecht hinge
gen kann das Zusätzlichkeitserforder
nis grundsätzlich nicht durch Entgelt
umwandlungen erfüllt werden. 

Ein Urteil des Bundessozia lgerichts aus 

2021 stand dieser Handhabung jedoch 

entgegen, sodass sich die Spitzenorga

nisationen der Sozialversicherung auf 
ein neues beitragsrechtliches Zusätz
lichkeitserfordernis verständigen muss

ten. Danach sind nun grundsätzlich die 

Kriterien des steuerlichen Zusätzlich

keitserfordernisses nach § 8 Abs. 4 Ein
kommensteuergesetz (EStG) in Ansatz 
zu bringen. 

Für alle Steuerpflicht igen 

Hiernach werden Leistungen des Ar

beitgebers oder auf seine Veranlassung 

eines Dritten [Sachbezüge oder Zu

schüsse] für eine Beschäftigung nur 

dann zusätzlich zum ohnehin geschul
deten Arbeitslohn erbracht, wenn 

• die Leistung nicht auf den Anspruch 
auf Arbeitslohn angerechnet, 

• der Anspruch auf Arbeitslohn nicht 

zugunsten der Leistung herabge
setzt, 

• die verwendungs- oder zweckge

bundene Leistung nicht anstelle 
einer bereits vereinbarten künfti

gen Erhöhung des Arbeitslohns 

gewährt und 
• bei Wegfall der Leistung der Ar

beitslohn nicht erhöht wird . 

Beachten Sie I Die steuerlichen Kri 

terien sind auch dann zu prüfen, wenn 
allein das Beitragsrecht der Sozialver
sicherung - nicht aber das Steuerrecht 

- für bestimmte Tatbestände ein Zusätz

lichkeitserfordernis verlangt. Bei Ent

geltumwandlungen im Sinne eines vor

herigen Entgeltverzichts und daraus re 

sultierenden neuen Zuwendungen des 

Arbeitgebers ist daher rege lmäßig da
von auszugehen, dass es an der Zusätz
lichkeit der neuen Zuwendungen fehlt. 

Quelle I Besprechung des GKV-Spitzenver
bandes. der Deutschen Rentenversicherung 
Bund und der Bundesagentur für Arbeit über 
Fragen des gemeinsamen Beitragseinzugs 
am 11.11.2021, unter \l\ly\l\'J._iv11\l\lcJ_e_, Ab ruf -Nr. 
227946 

Häusliches Arbeitszimmer muss für die Tätigkeit 
nicht erforderlich sein 

1 Ein Abzug von Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer setzt nicht voraus, 
dass das Arbeitszimmer für die Tätigkeit des Steuerpflichtigen erforderlich ist. Für 
den Abzug genügt es, wenn der Raum ausschließlich oder nahezu ausschließlich für 
betriebliche/berufliche Zwecke genutzt wird. Diese Entscheidung des Bundesfinanz
hofs zu Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer einer Flugbegle iteri n wurde 

nachträglich zur amtlichen Veröffentlichung bestimmt [BFH-Urteil vom 3.4.2019, 
Az. VI R 46/17; BFH-PM Nr. 13/22 vom 24.3.2022). 1 
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Für Vermieter 

Steuerfolgen bei Übertragung eines Vermietungs
objekts gegen Versorgungsleistungen 

1 Übertragen Eltern ihren Kindern private Vermietungsobjekte gegen Versor
gungsleistungen, stel lt sich u. a. di e Frage, in welchem Umfang die gezahlten Ver
sorgungsleistungen abzugsfähig sind . In einer aktuellen Entscheidung hat sich nun 
der Bundesfinanzhof mit diesem Thema beschäftigt. 1 

Bei einer Vermögensübertragung gegen 
Versorgungsleistungen können die Ver
sorgungsleistungen beim Zahlenden als 
Sonderausgaben abzugsfähig sein. Der 
Empfänger muss die Zah lung en als 

sonstige Einkünfte versteuern. 

Di es gilt (wie der Bundesfinanzhof nun 

klarste llte] bei Übertragungen nach 

dem 31 .1 2.2007 aber nur für Vermögen, 
das in § 10 Abs. 1 a Nr. 2 Einkommen

steuergesetz (EStG] abschließend auf

gezählt ist. Danach gilt eine Begünsti

gung nur für Versorgungsleistungen im 

Zusammenhang mit der Übertragung 
von Mitunternehmeranteilen, (Teil- ) 
Betrieben und bestimmten GmbH-An
teilen . Demzufolge ist insbesondere die 
Übertragung von Immobilienvermögen 
nicht begünstigt. 

Wird nicht begünstigtes Vermögen (im 
Streitfall ein vermietetes Mehrfamilien
haus] übertragen, liegt eine entgeltli
che oder teilentgeltliche Übertragung 
vor. Ein rein unentgeltlicher Vorgang ist 

ni cht gegeben. 

Für Arbeitgeber 

Beachten Sie I Ob es sich um einen 

voll- oder um einen teilentgeltlichen 

Vorgang handelt, hängt davon ab, ob 

sich Leistung und Gegenleistung ein
ander gleichwertig gegenüberstehen. 

Wird die Immobilie weiter vermietet, 

führen die wiederkehrenden Leistun
gen des Übernehmers 
• in Höhe ihres Barwerts zu Anschaf

fungskosten (Werbungskosten über 

die Gebäude-Abschreibung) und 

• in Höhe ihres Zinsanteils zu sofort 

abziehbaren Werbungskosten bei 
den Einkünften aus Vermietung 

und Verpachtung. 

Der Übergeber der Immobilie muss den 
Ertragsanteil als sonstige Einkünfte ver

steuern. Sofern die Veräußerung inner
halb der Zehnjahresfrist des § 23 EStG 
erfolgt, kommt auf ihn ggf. auch noch 
die Besteuerung eines privaten Veräu
ßerungsgewinns zu. 

Quelle I BFH-Urtei l vom 29.9 2021, Az. IX R 
11/19, unter ,,.,":'''fi"'Y:'_ßf}, Abruf-Nr. 226774 

Erstattung von Parkgebühren an Arbeitnehmer 
führt zu Arbeitslohn 

1 Die Erstattung von Parkgebühren an Arbeitnehmer führt bei diesen zu Arbeits
lohn we nn die Kosten bereits mit der Entfernungspauschale abgegolten sind. So 

lau t~t ein e rechtskrä ft ige Entscheidung des Finanzgerichts Niedersachsen. 1 

Auch wenn die Erstattung von Parkkos
ten bei fehlenden kosten losen Parkmög

lichkeiten ein pünktliches Erscheinen 

der Beschäftigten am Arbeitsplatz und 
damit einen reibungslosen Betriebsab

lauf begünstigen, so erfolgt die Über

nahme der Parkkosten dennoch nicht im 
überwiegend eigenbetrieblichen Inter
esse des Arbeitgebers. 

Arbeitgeber hätte die Parkplätze 
anmieten müssen 

Eine andere Beurteilung hätte der Ar

beitgeber (im Streitfall eine Kranken-

hausgesellschaft l erre ichen können , 
wenn er selbst auf dem Parkplatz Stell
plätze angemietet und diese den Arbeit

nehmern ohne konkrete Zuordnung all

gemein kostenfrei zur Verfügung gestellt 
hätte. Denn die allgemein eingeräumte 

Möglichkeit, auf ein em Firmenparkplatz 

einen der jeweils freien Parkplätze zu 

nutzen, führt im Gegensatz zu einer 
konkreten Geldzahlung nicht zu einem 
konkretisierbaren geldwerten Vorteil. 

Quelle I FG Niedersachsen, Urteil vom 
27.10.2021 , Az. 14 K 239/18, unter ~i"'Y:1.-~f}. 
Abruf-Nr. 228010 

Im Mai 2022 

Für Unternehmer 

Voraussetzungen 
für einen steuerfreien 
Sanierungsertrag 

1 Ein e unternehmensbezogene Sanie
rung liegt nach§ 3a Einkommensteuer

gesetz (EStG] vor, wenn der Steuer

pflichtige für den Zeitpunkt des 

Schuldenerlasses die Sanierungsbe
dürftigkeit und die Sanierungsfähigkeit 
des Unternehmens, die Sanierungseig
nung des betriebl ich begründeten 
Schuldenerlasses und die Sanierungs
absicht der Gläubiger nachweist . Mit 

di ese n Voraussetzungen hat sic h j üng st 

das Finanzgericht Münster befasst. 1 

Hintergrund : Nach § 3a EStG sind Be

triebsvermögensmehrungen oder Be

triebseinnahmen aus einem Schulden

erlass zum Zwecke einer unterneh
mensbezogenen Sanierung steuerfrei. 

Sanierungsbedürftig ist ein Unterneh

men, wenn es oh ne die San ierung nicht 
fortgeführt werden kann. Die Beurtei

lung erfo lgt auf Basis der Ertrags- und 
Finanzlage, des Verhältnisses der liqui 
den Mittel zur Höhe der Schuldenlast 
und der Gesamtleistungsfähigkeit des 
Unternehmens. 

Beachten Sie I Sanierungsbedürftig
ke it liegt jedenfal ls bei einem Insolvenz
antragsgrund vor. 

Sanierungsfähigkeit/ -eignung ist ge

geben, wenn das Überleben des Unter

nehmens durch den Schuldenerlass 

und ggf. weitere Sanierungsmaßnah

men bei objektiver Beurteilung gesi

chert ist . 

Sanierungsabsicht wird verm utet , wenn 

der Schuldner sa nierungsbedürftig ist 
und der Erlass geeignet war, die San ie

rung herbeizuführen. 

Quelle I FG Münster, Beschluss vom 7.2.2022, 
Az. 9 V 2784/21 F, unter~ i"'Y:'_:df}. Abruf-Nr. 
228244 

~ HAFTUNGSAUSSCHLUSS 
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
erste llt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma
chen es notwendig, Haftung und Gewähr 
auszuschließen . Das Rundschreiben 
ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung. 




